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Magersubstratauflage herzustellen, die einen Abflussbeiwert < 0,35 erzielt. Die Begrünung 
der Flachdächer hat unter Verwendung von Sedum-Arten (Sedum-Sprossenansaat) und 
mindestens 20 % Flächenanteil an heimischen Wildkräutern (Topfballen-Pflanzung) zu er-
folgen. 
 

9 Zuordnung externer Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 a BauGB) 
 
Die verbleibende externe Kompensation des zu erwartenden Eingriffs des Bebauungspla-
nes in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes in Höhe von 11.795 
Biotopwertpunkten wird aus dem städtischen Ökokonto entnommen und dem Ausgleichs-
gebiet Voislöhe (Gemarkung Bensberg-Honschaft, Flur 3, Flurstücke 129, 130 und Teile 
von 134/1) zur Grünlandextensivierung zugeordnet. Auf einer bisher intensiv genutzten 
Weide wurde eine Glatthaferwiese entwickelt. Dazu wurde die Fläche mit regional-typi-
schem Saatgut angesät und wird nun entsprechend den Empfehlungen für diesen Wiesen-
typ extensiv bewirtschaftet. 

 

109 Örtliche Bauvorschriften als Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 4 BauGB i. 
V. m. § 89 BauO NW) 

 
Werbeanlagen 
 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.  
 
Werbeanlagen an Gebäuden (z.B. Plakate, Werbetafeln, Schriftzüge etc.) oder als eigen-
ständige Anlagen auf dem Betriebsgelände (z.B. Fahnen, Werbepylone, Informationssäu-
len etc.) dürfen nur bis zu einer Gesamthöhe von 14,5 m über der in der Planzeichnung 
eingetragenen Bezugshöhe in Meter über Normalhöhennull (NHN errichtet werden. Sie 
sind ferner nur in einem Abstand von höchstens 25 m zur Grenze des Plangebiets an der 
Friedrich-Ebert-Straße, sowie in einem Abstand von höchstens 3 m zur Grenze des Plan-
gebiets an der Straße Meisheide zulässig.    
 

 
Beim Einsatz von Leuchtwerbeanlagen ist durch geeignete Anordnung bzw. Abschirmung 
sicherzustellen, dass die Werbeanlagen nachts nicht aus östlicher Richtung wahrgenom-
men werden können.  
 
Blink- und Wechsellichtanlagen sowie Laserlichtanlagen sind nicht zulässig. 

 
Dachform 
 
Es sind ausschließlich Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 
bis zu 10 Grad zulässig. Die Festsetzung gilt nicht für Anbauten und Nebenanlagen sowie 
untergeordnete Gebäudeteile. 
 
Einfriedungen 
 
Grundstückseinfriedungen sind nur als Draht- oder Stabgitterzäune ohne Sichtschutzbe-
spannungen, als standortgerechte Laubhecken sowie als Kombinationen der vorgenannten 
Einfriedungsarten zulässig. Zäune dürfen eine Höhe von 2,0 m über der Geländeoberfläche 
im Sinne des § 2 Absatz 4 BauO NRW nicht überschreiten. Eine größere Höhe kann aus-
nahmsweise zugelassen werden, sofern nachbarrechtliche Belange und Belange des Orts- 
und Landschaftsbildes nicht entgegenstehen. 
 

 



Stadt Bergisch Gladbach 
Stadtplanung 

 
 

 
 
VBP Nr. 5540 – Meisheide II –  Textteil Stand Offenlage  

4 / 7

Magersubstratauflage herzustellen, die einen Abflussbeiwert < 0,35 erzielt. Die Begrünung 
der Flachdächer hat unter Verwendung von Sedum-Arten (Sedum-Sprossenansaat) und 
mindestens 20 % Flächenanteil an heimischen Wildkräutern (Topfballen-Pflanzung) zu er-
folgen. 
 

9 Örtliche Bauvorschriften als Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 4 BauGB i. 
V. m. § 89 BauO NW) 

 
Werbeanlagen 
 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.  
 
Werbeanlagen an Gebäuden (z.B. Plakate, Werbetafeln, Schriftzüge etc.) oder als eigen-
ständige Anlagen auf dem Betriebsgelände (z.B. Fahnen, Werbepylone, Informationssäu-
len etc.) dürfen nur bis zu einer Gesamthöhe von 14,5 m über der in der Planzeichnung 
eingetragenen Bezugshöhe in Meter über Normalhöhennull (NHN errichtet werden. Sie 
sind ferner nur in einem Abstand von höchstens 25 m zur Grenze des Plangebiets an der 
Friedrich-Ebert-Straße, sowie in einem Abstand von höchstens 3 m zur Grenze des Plan-
gebiets an der Straße Meisheide zulässig.    
 

 
Beim Einsatz von Leuchtwerbeanlagen ist durch geeignete Anordnung bzw. Abschirmung 
sicherzustellen, dass die Werbeanlagen nachts nicht aus östlicher Richtung wahrgenom-
men werden können.  
 
Blink- und Wechsellichtanlagen sowie Laserlichtanlagen sind nicht zulässig. 

 
Dachform 
 
Es sind ausschließlich Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 
bis zu 10 Grad zulässig. Die Festsetzung gilt nicht für Anbauten und Nebenanlagen sowie 
untergeordnete Gebäudeteile. 
 
Einfriedungen 
 
Grundstückseinfriedungen sind nur als Draht- oder Stabgitterzäune ohne Sichtschutzbe-
spannungen, als standortgerechte Laubhecken sowie als Kombinationen der vorgenannten 
Einfriedungsarten zulässig. Zäune dürfen eine Höhe von 2,0 m über der Geländeoberfläche 
im Sinne des § 2 Absatz 4 BauO NRW nicht überschreiten. Eine größere Höhe kann aus-
nahmsweise zugelassen werden, sofern nachbarrechtliche Belange und Belange des Orts- 
und Landschaftsbildes nicht entgegenstehen. 
 

 

B Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

1 Hochspannungsfreileitung 
 

Innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans verläuft die 
110-kV-Hochspannungsfreileitung Köln/Mülheim - Untereschbach der RWE Deutschland 
AG. Zudem liegt ein dazugehöriger Strommast innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans. 

 
Innerhalb eines beidseitig entlang der Leitung jeweils 18,5 m breiten Schutzstreifens dürfen 
Gebäude eine Höhe von 7,0 m über der Erdoberkante nicht überschreiten. Das direkte Um-
feld des Mastes ist in einem Umkreis von 15,0 m von jeglicher Bebauung freizuhalten. 
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Die Anpflanzungen sollen die Bebauung nach Osten, zur Talseite hin optisch abschirmen und 
haben damit eine günstige Wirkung für das Landschaftsbild. Zugleich tragen sie zum Biotopwer-
tausgleich im Plangebiet bei. 

- Dachbegrünung 
Die Dachbegrünung führt zu einer verbesserten Abflussverzögerung bei Niederschlägen und 
trägt zum Ausgleich innerhalb des Plangebiets bei. 
 

Innerhalb des Plangebiets wird mit dem Durchführungsvertrag als Teil der Vorhabenkonzeption die na-
turnahe Herstellung der Anlagen für die Regenentwässerung vereinbart.  
 
Weitere Maßnahmen werden außerhalb des Plangebiets aus dem Ökokonto der Stadt Bergisch Glad-
bach abgelöst. Dies wird gemäß § 1a BauGB durch Festsetzung zugeordnet und im Durchführungsver-
trag vereinbart: 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird nach Umsetzung 
der Planung ein Wert von insgesamt 17.616 Biotopwertpunkten erzielt.  Da der ökologische Aus-
gleich somit nicht vollständig innerhalb des Plangebiets erbracht werden kann, sind externe Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich. Die verbleibende externe Kompensation in Höhe von 11.795 Bio-
topwertpunkten erfolgt gemäß § 9 Abs. 1a BauGB durch die Ablösung aus dem städtischen Öko-
konto der Stadt Bergisch Gladbach. Der Kompensationsbedarf wird konkret dem Ausgleichsgebiet 
Voislöhe (Gemarkung Bensberg-Honschaft, Flur 3, Flurstücke Nrn. 129, 130 und Teilfläche 134/1) 
zur Grünlandextensivierung zugeordnet. Auf einer bisher intensiv genutzten Weide wird eine Glatt-
haferwiese entwickelt. Dazu wurde die Fläche mit regionaltypischem Saatgut angesät und wird nun 
entsprechend den Empfehlungen für diesen Wiesentyp extensiv bewirtschaftet. Durch ein Monito-
ring wird die Entwicklung dieses artenreichen Wiesentyps regelmäßig begleitet. Diese Maßnahme 
dient auch der Kompensation der durch die zusätzliche Versiegelung ausgelösten Beeinträchtigung 
der Bodenfunktion im Plangebiet. Den Böden der Ausgleichsfläche, die intensiv beweidet wurden, 
werden durch die extensive Bewirtschaftung natürliche Lebensraumfunktionen für Tiere, Pflanzen 
und Bodenorganismen zurückgegeben. 
 

Lfd. NR. 
Gemarkung, 

Ortsteil 
Flur/ Flurstück Größe m² Kompensationsziel 

1 
Bensberg-Hon-

schaft 
Flur 3 

Nr. 129 
4.296 Artenreiche Glatthaferwiese 

2 
Bensberg-Hon-

schaft 
Flur 3 
130 

2.979 Artenreiche Glatthaferwiese 

3 
Bensberg-Hon-

schaft 
Flur 3 

Nr.134/1 
Teilfläche ca. 

13.000 
Artenreiche Glatthaferwiese 

Gesamt Ca. 20.000  

 

6.12 Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW ist es möglich neben den planungsrechtlichen 
Festsetzungen auch baugestalterische Festsetzungen zu treffen. 
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